
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung des Beschlusses (GASP) 2016/446 des Rates vom 23. März 2016 zur Änderung und 
Verlängerung des Beschlusses des Rates 2013/34/GASP über eine Militärmission der Europäischen 

Union als Beitrag zur Ausbildung der malischen Streitkräfte (EUTM Mali) 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 78 vom 24. März 2016) 

Seite 75, Artikel 1 Nummer 2 

Anstatt:  „(2) Der als finanzieller Bezugsrahmen für die gemeinsamen Kosten der EUTM Mali für den 
Zeitraum vom 19. Mai 2016 bis zum 18. Mai 2018 dienende Betrag beläuft sich auf 
33 400 000 EUR. Der in Artikel 25 Absatz 1 des Beschlusses (GASP) 2015/528 des Rates (*) genannte 
Prozentsatz des Referenzbetrags beträgt 60 %, und der in Artikel 34 Absatz 3 jenes Beschlusses 
genannte Prozentsatz für Mittelbindungen beträgt 10 %.“ 

muss es heißen:  „(2) Der als finanzieller Bezugsrahmen für die gemeinsamen Kosten der EUTM Mali für den 
Zeitraum vom 19. Mai 2016 bis zum 18. Mai 2018 dienende Betrag beläuft sich auf 
33 400 000 EUR. Der in Artikel 25 Absatz 1 des Beschlusses (GASP) 2015/528 des Rates (*) genannte 
Prozentsatz des Referenzbetrags beträgt 10 %, und der in Artikel 34 Absatz 3 jenes Beschlusses 
genannte Prozentsatz für Mittelbindungen beträgt 60 %.“   

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates vom 17. Dezember 2003 zur Einführung 
eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen und zur Änderung 

der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 sowie der Richtlinien 92/102/EWG und 64/432/EWG 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 5 vom 9. Januar 2004) 

Seite 14, Artikel 16 betreffend Artikel 2 Buchstabe d der Richtlinie 64/432/EWG: 

Anstatt:  „Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie 64/432/EWG erhält folgende Fassung: 

‚d)  — soweit es Schweine betrifft — gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 92/102/EWG und — 
soweit es Rinder betrifft — gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 
gekennzeichnet sein;‘“ 

muss es heißen:  „Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 64/432/EWG erhält folgende Fassung: 

‚c)  Die Tiere müssen — soweit es Schweine betrifft — gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 
92/102/EWG und — soweit es Rinder betrifft — gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1760/2000 gekennzeichnet sein.‘“  
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